Verwaltungsvorlagen

zur öffentlichen Gemeinderatssitzung am 30.01.2007


TAGESORDNUNGSPUNKT:  1 Ö


Offenlage der am 19.12.2007 gefassten Beschlüsse

TAGESORDNUNGSPUNKT:  2 Ö

Bestellung von Urkundspersonen

Zu Urkundspersonen werden vorgeschlagen:

Herr Gemeinderat Achim Schell und Herr Gemeinderat Andreas Schlett.
TAGESORDNUNGSPUNKT:   3 Ö


Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung.

TAGESORDNUNGSPUNKT:   4 Ö

Änderung der Hauptsatzung;

Abschaffung der Beigeordnetenstelle

Der Gemeinderat hat in seinen Beratungen zum Haushaltsentwurf 2007 beschlossen, die Stelle des Beigeordneten nicht mehr zu besetzen.

Deshalb ist es notwendig, die Hauptsatzung an diese Situation anzupassen. Dadurch wird die Gemeinde in Zukunft von ehrenamtlichen Stellvertretern des Bürgermeisters repräsentiert.

Die vorgesehene Änderung der Hauptsatzung ist als Anlage beigefügt.

Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die als Anlage beigefügte Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 18. 12. 2001 wird beschlossen. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Satzung

zur Änderung der Hauptsatzung

vom 18. 12. 2001

Aufgrund  § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert am 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), hat der Gemeinderat am 


 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung beschlossen: 
Artikel 1

§ 11 erhält folgende Fassung:

§ 11 Stellvertreter des Bürgermeisters

Der Gemeinderat bestellt zur Stellvertretung des Bürgermeisters aus seiner Mitte ehrenamtliche Stellvertreter. Die Reihenfolge richtet sich nach der Bestellung.
Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am 7. Mai 2007 in Kraft.

St. Leon-Rot, den

Der Bürgermeister:

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Die Satzung wurde durch Aufnahme in die Gemeindenachrichten Nr.
vom

öffentlich bekannt gemacht.

Der Bürgermeister:

TAGESORDNUNGSPUNKT:     5 Ö
 

Beschlussfassungen zum Gemeindehaushalt 2007

- Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Gemeindeverwaltung 

- Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

- Erholungsanlage St. Leoner See 

- Abwasserentsorgung

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2007 sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2007 wurden vom Finanzausschuss in den Sitzungen am 12.12.2006 und 18.12.2006 vorberaten. Mit Ausnahme der zusätzlich für die Jugendarbeit in den Haushalt einzustellenden Mittel wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2007 mit den in der beigefügten Anlage 1 aufgeführten Änderungen dem Gemeinderat einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen. 

In Abstimmung mit dem Finanzausschuss wurden die gewünschten Änderungen noch nicht in den Verwaltungsentwurf eingearbeitet. Lediglich die vom Gemeinderat zu beschließende Haushaltssatzung 2007 (siehe Anlage 2) wurde entsprechend fortgeschrieben. 

Im Ergebnis vermindern sich 

-die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt um 129.000 € auf nunmehr            11.945.200 €,

-die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage um 499.000 € auf nunmehr                                                       5.073.500 €.
Bei der Vorberatung der Wirtschaftspläne 2007 der Eigenbetriebe ergaben sich gegenüber dem Verwaltungsvorschlag keine Änderungen. Die zu beschließenden Wirtschaftspläne sind als Anlagen 2 – 5 beigefügt.

Mit Schreiben vom 22.12.2006 hat das Kommunale Rechenzentrum mitgeteilt, dass wegen fehlender Rechtsgrundlagen seitens des Landes der Termin für die vorgesehene Produktivsetzung der neuen, doppischen Finanzwesenslösung für das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) vom 01.01.2008 auf den 01.01.2009 verschoben werden muss.

Bezüglich des Stellenplans und der Eingruppierung der Personalstelle „Sachgebietsleitung Gemeindebetriebe“ mit A 12 wird auf ergänzende Ausführungen  in der nichtöffentlichen Vorlage zu TOP 3 b) verwiesen.

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2007 mit Haushaltsplan wird gemäß Anlage 2 erlassen.

2. Die Wirtschaftspläne 2007 der Eigenbetriebe

a) Erholungsanlage St. Leoner See

b) Gemeindewasserversorgung St. Leon-Rot

c) Abwasserentsorgung St. Leon-Rot

werden gemäß den beigefügten Anlagen 3 - 5 beschlossen. 

Anlagen:

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das

Haushaltsjahr 2007

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, i.d.F. vom 03. Oktober 1983, zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am 30. Januar 2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen:

§ 1

 Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit










    2007
1. den Einnahmen und Ausgaben 

      in Höhe von je







69.640.100 €

      - davon im Verwaltungshaushalt  





54.003.800 €

      - davon im Vermögenshaushalt





15.636.300 €

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen

      Kreditaufnahme (Kreditermächtigungen)

      in Höhe von







            -0-   €

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-

      ermächtigungen in Höhe von





      250.000 €

§ 2
der Höchstbetrag der Kassenkredite 

wird festgesetzt auf







      500.000 €

St.Leon-Rot, den 30. Januar 2007




Der Bürgermeister:










Eger

Hinweis nachrichtlich :
Die Hebesätze der Gemeinde St. Leon-Rot für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sind in einer separaten Hebesatz-Satzung geregelt und betragen derzeit :

-  Grundsteuer A



200 v.H. der Steuermessbeträge

-  Grundsteuer B



200 v.H. der Steuermessbeträge

-  Gewerbesteuer ( ab 01.01.2007 )
280 v.H. der Gewerbesteuermessbeträge

	EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG
	BESCHLUSS 2007

	68789 ST.LEON-ROT                    BZ 3000
	
	

	RHEIN-NECKAR-KREIS
	
	

	
	
	

	


	Der Gemeinderat St. Leon-Rot hat am _______________ folgenden Beschluß zum 

	Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebs Wasserversorgung St. Leon-Rot gefasst:

	
	
	

	§ 1

	Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2007 wird im 
	
	

	Erfolgsplan 
	
	   

	beim Aufwand und Ertrag auf je
	
	                                           888.700,00 € 

	und im 
	
	

	Vermögensplan
	
	

	a) in den Einnahmen und Ausgaben auf je
	
	                                            396.700,00 € 

	b) die Verpflichtungsermächtigungen auf
	
	                                                            -   € 

	festgesetzt.
	
	

	§ 2

	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf
	                                                            -   € 

	festgesetzt.
	
	

	§ 3

	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
	
	                                              50.000,00 € 

	festgesetzt.
	
	




	EIGENBETRIEB ERHOLUNGSANLAGE ST. LEONER SEE

	Bade- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde St. Leon-Rot

	68789 ST. LEON-ROT                    BZ 7000
	
	RHEIN-NECKAR-KREIS

	
	BESCHLUSS 2007

	

	
	

	Der Gemeinderat St. Leon-Rot hat am _______________ folgenden Beschluss zum

	Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebs Erholungsanlage St. Leoner See gefasst:

	
	
	

	§ 1

	Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2007 wird im 
	

	Erfolgsplan 
	
	   

	beim Aufwand und Ertrag auf je
	
	                           1.185.000,00 € 

	und im 
	
	

	Vermögensplan
	
	

	a) in den Einnahmen und Ausgaben auf je
	
	                              963.800,00 € 

	b) die Verpflichtungsermächtigungen auf
	
	                           3.500.000,00 € 

	sowie das 
	
	

	Jahresergebnis
	
	

	mit einem Gewinn von 
	
	                                58.300,00 € 

	festgesetzt.
	
	

	§ 2

	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
	   

	wird festgesetzt auf:
	
	                              500.000,00 € 

	§ 3

	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
	
	                              100.000,00 € 

	festgesetzt.
	
	




EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG 68789 ST. LEON-ROT

BESCHLUSS 2007
Wirtschaftsplan 2007

Der Gemeinderat St. Leon-Rot hat am 30. Jan. 2007 folgenden Beschluss zum Wirtschaftsplan 2007 des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung St. Leon-Rot gefasst:

§ 1
Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2007 wird im Erfolgsplan

beim Aufwand und Ertrag auf je


                            
                                 1.920.000,00 €

und im Vermögensplan



   

a) in den Einnahmen und Ausgaben auf je 


                                                788.7 10,00 €

b) die Verpflichtungsermächtigungen auf 

festgesetzt.


§ 2

	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
	125.000,00 €


	festgesetzt.
	


TAGESORDNUNGSPUNKT:    6 Ö

Forstbetriebsplan 2007

Im Rahmen der Staatsbeförsterung hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Untere Forstbehörde, den Forstbetriebsplan 2007 vorgelegt. 

Die Einnahmen und Ausgaben des Bewirtschaftungsplanes sind in den Haushaltsplan-Entwurf 2007 eingestellt. Falls Fragen bestehen sollten, kann Herr Revierförster Robert Lang diese sicherlich in der GR-Sitzung erläutern. 

Der Betriebsplan bedarf nach den Bestimmungen des Landeswaldgesetzes der Zustimmung durch den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat wird um Zustimmung gebeten.

TAGESORDNUNGSPUNKT:    7 Ö   

Abrechnung der Erschließungsleistungen für die Pferdekoppeln

Als Voraussetzung für Baugenehmigungen der Pferdekoppeln war die Versorgung mit Strom und Wasser notwendig. Mit Zustimmung des Gemeinderates wurde die Gemeindewasserversorgung mit den entsprechenden Maßnahmen betraut. Der EnBW wurde gestattet, die Stromleitungen in den Leitungsgraben der Wasserversorgung mit zu verlegen. Zur Kostenminimierung wurde eine einfache Ausführungsart mit Begleitheizung als Forstschutz ausgeführt. Der Auftrag wurde in Höhe von 61.500 € an die Firma HLT nach der Ausschreibung als preiswertestem Bieter erteilt. Die Bauausführung ist von November 2005 bis April 2006 mit einer Unterbrechung erfolgt. Mit Prüfung der Schlussrechnung im Dezember 2006 hat sich ergeben, dass durch einen Nachtrag zum Bodenaustausch vom 05.12.2005 Mehrkosten in Höhe von 11.300 Euro entstanden sind. Hinzu kamen noch Kosten für Wegebaumaßnahmen in Höhe von 3.075 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Gesamtkosten wurden mit 78.393,54 € abgerechnet.

Der Gemeinderat hat den Koppelbesitzern nach Abrechnung der Maßnahme Teilzahlungen in Aussicht gestellt, die nun zu entscheiden sind. Zwei Koppelbesitzer haben eine Bezahlung in fünf Jahresraten bereits beantragt.

Sowohl von der EnBW, als auch von der Gemeindewasserversorgung wurden verschiedene Anschlussvarianten angeboten. Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen wird die Gemeindewasserversorgung für 16 Anschlüsse 41.290,00 Euro pauschale Baukostenzuschüsse erhalten. Die Gemeinde sollte der Gemeindewasserversorgung den nicht kalkulierten Aufwand für die Verbesserung der Wege, sowie die noch nicht fälligen Anschlusspauschalen für 5 künftige Pferdekoppeln aus dem Haushalt als Grundstückseigentümerin erstatten.

Nach Gemeinderatsbeschluss erhebt die Gemeinde für ihre Vorfinanzierung 

(5 x 1.800,00 € = 9.000,00 €) 6 % Zinsen bis zum Anschluss (Bau der Koppeln). 

Die pauschale Abrechnung konnte erst nach Schlussrechnung der Baumaßnahme erfolgen, da eventuelle Kosteneinsparungen an die Koppelbesitzer weiter gegeben werden sollten.

Im Hinblick auf die Kostenerhöhung und die späte Abrechnung, kann eine weitere Stundung nicht empfohlen werden. 

Der Gemeinderat möge wie folgt beschließen:

1. Die Gemeindewasserversorgung stellt die Wegebaukosten in Höhe von 3.076,00 Euro, zuzüglich 16 % MwSt. der Gemeinde zur Abrechnung über den Gemeindehaushalt in Rechnung. 

2. Der Gemeindehaushalt gewährt für  5  Anschlüsse zu 1.800,00 Euro = 9.000,00 € als Grundstückseigentümerin einen entsprechenden Baukostenzuschuss, der dann durch den jeweiligen Koppelbesitzer, zuzüglich 6 % Zinsen der Gemeinde zu erstatten ist.

3. Ein weiterer Zahlungsaufschub wird nicht gewährt.

TAGESORDNUNGSPUNKT:    8 Ö   

Genehmigung von Spenden für Gemeindeeinrichtungen

Der Gemeinderat wurde in der öffentlichen Gemeinderats-Sitzung vom 25.04.2006 auf die Änderung im Spendenrecht hingewiesen.

In Vollzug dieser neuen Vorschrift, bitten wir den Gemeinderat, folgende seit Mai 2006 eingegangene Spenden zu genehmigen:

Datum:               
Spender:                        
                  Betrag:   
Empfänger:      
Verwend.zweck:

20.12.06
Nussbaum Medien
  600,00 €
Mönchsbergschule
Anschaffungen




St.Leon
für "Streicher-





klasse"

Geschäftsbeziehungen bestehen in der für die Gemeinde kostenlosen Herausgabe der Gemeindenachrichten

22.12.06
Hopp Dietmar
5.000,00 €
Gemeinde St.Leon-Rot
Förderung ört-


Stiftung GmbH

Förderstiftung
licher Vereine

2.05.06
Schnader Kuno
15,00 €
Heimatmuseum
div.Anschaffungen

20.07.06
Sparkasse Heidelberg
75,00 €
Feuerwehr St. Leon
div.Anschaffungen

. 

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme vorstehender Spenden und gibt die Verwendung für die genannten Zwecke frei.

TAGESORDNUNGSPUNKT:    9 Ö   

Umsetzung Eigenkontrollverordnung 

hier: Kanalzustandsbeurteilung und Gesamtbewertung „Baugebiet Kirr“ und weitere Vorgehensweise
1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Gemeinde St. Leon-Rot betreibt seit 2000 im Rahmen der Umsetzung der gesetzlichen Eigenkontrollverordnung die Kanalzustandserfassung und Bewertung des öffentlichen Kanalnetzes und darauf aufbauend die Umsetzung von Kanalsanierungsmaßnahmen. Aufgrund der seit Mitte der 90ziger Jahre bekannten erheblichen betrieblichen Probleme im Kanalnetz des Baugebiets Kirr (Kanalsetzungen und damit verbundener Rückstau und Abflussprobleme) wurde die Kanalzustandsbeurteilung bei der Bewertung des Kanalnetzes und den darauf aufbauenden Planungen und Sanierungen ausgeklammert und blieb einer separaten Betrachtung vorbehalten. In den nachfolgenden Ausführungen wird nun die Kanalzustandsbeurteilung und Gesamtbewertung des Kanalnetzes der Trennkanalisation im Baugebiet Kirr ausgeführt. 

2. Vorgehensweise und Methode der Bewertung 

Im Vorfeld der Beurteilung hat sich gezeigt, dass eine alleinige Bewertung des Kanalzustands gemäß den einschlägigen Regelwerken nicht zielführend ist und den Zustand bzw. die Missstände der Kanäle im Gebiet Kirr nicht hinreichend zutreffend beschreibt, da die Regelwerke primär das Kriterium der Abwasserex- und Grundwasserinfiltration bewertet und lediglich Korrekturfaktoren für Hydraulik und baulicher Zustand vorsieht. 

Die im Gebiet Kirr bestehenden betrieblichen Probleme durch Kanalsetzungen, Gegengefälle und Tiefpunkten in den Haltungen, sowie Rückstau in die Hausanschlüsse werden in den Betrachtungen der Regelwerke nur unzureichend berücksichtigt. Aus diesem Grunde wurde für die Beurteilung der Kanäle im Kirr sowohl eine Zustandsklassifizierung als auch eine Beurteilung des betrieblichen Zustandes durchgeführt und in einer Gesamtbeurteilung zusammengeführt. Ergänzend zu den Kamerabefahrungen wurde deshalb eine vermessungstechnische Bestandsaufnahme durchgeführt und somit Bereiche mit unzureichendem Sohlgefälle, sowie mit Haltungsgegengefälle und Bereiche mit Rückstau und Setzungsschäden ermittelt, um diese beurteilen zu können. 

3. Beurteilung, Auswertung 

Das Kanalnetz im Gebiet Kirr hat eine Länge von ca. 2,7 km und teilt sich auf in ca. 1,2 km Schmutzwasserkanal sowie 1,5 km Regenwasserkanal. Gemäß Auswertung nach Regelwerk ergibt sich, das ca. 20 % Schmutzwasserkanäle und ca. 13 % der Regenwasserkanäle den Zustandsklassen 0 bis 2 (sofort bis kurzfristiger Handlungsbedarf) zuzuordnen sind. 

Nach den Ergebnissen der betrieblichen Beurteilungen müssen rd. 50 % der Schmutzwasserkanäle und rd. 33 % der Regenwasserkanäle einem betrieblich „kurzfristigen“ Handlungsbedarf auf Grund unzureichendem Sohlgefälle/Gegengefälle und Setzungen zugeordnet werden. 

4. Geplante Maßnahmen, weitere Vorgehensweisen 

In Abstimmung mit dem planendem Ingenieurbüro wurden Sanierungsabschnitte festgelegt. Grundsätzlich ist bei der Sanierung im Kirr, bei dem auch die Wasserleitung mit ausgewechselt werden soll, alles in offener Bauweise zu tätigen. Insbesondere auch die schlechten Bodenverhältnisse, die Grundwasserverhältnisse sowie die über die Jahre hinweg eingetretenen Setzungen (wie auch an vielen privaten Häusern zu erkennen ist) machen einen Austausch der Kanäle zwingend erforderlich. In den ersten Kostenermittlungen wurden neben dem Austausch der Kanäle, auch der Austausch der Wasserversorgungsleitung sowie des Straßenoberbaus ermittelt. 

Der Gesamtsanierungsaufwand im Gebiet Kirr beläuft sich gem. einer ersten Kostenschätzung auf ca. 2,0 Mio. €. Der Anteil für die Abwasserentsorgung beträgt ca. 1,20 Mio. €, für die Wasserversorgung ca. 0,32 Mio € und der Anteil für den Straßenrestausbau ca. 0,48 Mio. €. Vorgesehen ist die Maßnahme in insgesamt 5 Bauabschnitten umzusetzen. Im nun zu startenden ersten Abschnitt ist die Vorflut mit Pumpwerk herzustellen, sowie der erste Teilabschnitt Sepp-Herberger-Straße bis Einmündung Eichenweg umzusetzen. Dies ist mit den 2007 eingestellten Haushaltsmitteln bei Gemeinde, Abwasserbetrieb und Wasserbetrieb möglich. Eine Zusammenfassung der vier nachfolgenden Bauabschnitte in lediglich zwei Bauabschnitte wäre ausschreibungs-, bau- und abwicklungstechnisch durchaus sinnvoll, ist jedoch mitunter von der Finanzkraft der beteiligten Betriebe und der Gemeinde abhängig und soll mit den Haushaltsberatungen für 2008 beraten werden. Die einzelnen Abschnitte werden anhand der Planunterlagen bei der Sitzung vorgestellt und bei Bedarf vertieft erläutert. 

Begleitendes Ingenieurbüro, ist wie bei den Maßnahmen der letzten Jahre, das Büro Mohn Ingenieure aus Karlsruhe. Mit dem Büro Mohn sind somit die entsprechenden Ingenieurverträge für die Durchführung der Maßnahmen gemäß HOAI, Teil VII abzuschließen. Die Honorarverträge werden in Anlehnung an die bereits 2002/03 für die Kanalauswechslungsarbeiten ausgearbeitet. 
Beschlussvorschlag:

1. Mit der Sanierung der Kanäle und der Wasserleitung im Baugebiet Kirr wird begonnen. Der vorgestellte erste Bauabschnitt wird zur Ausschreibung freigegeben. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit dem Ingenieurbüro Mohn Ingenieure, Karlsruhe die erforderlichen Ingenieurverträge abzuschließen. 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit dem Ingenieurbüro Mohn Ingenieure, Karlsruhe die erforderlichen Ingenieurverträge abzuschließen. 

TAGESORDNUNGSPUNKT:    10 Ö


 Ferienspaßaktion; 

 Erhöhung des Zuschusses

Die Gemeinde führt seit 1979 in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und seit einigen Jahren auch mit der Volkshochschule in den Sommerferien eine Ferienspaßaktion durch. Im vergangenen Jahr haben 1.361 Kinder an 65 angebotenen Veranstaltung teilgenommen. Sie wurden von 184 Personen betreut.

Pro teilnehmendem Kind erhalten die Vereine bzw. die Volkshochschule einen Zuschuss von 3,40 Euro. Die Kinder entrichten pro Veranstaltung eine Anmeldegebühr von 50 Cent, die ebenfalls den Vereinen zufließt. Die Gemeinde gewährt für die Betreuer (8 Kinder = 1 Betreuer) ebenfalls einen Zuschuss von 3,40 Euro. Die Kinder, die sich nicht rechtzeitig anmelden, müssen 1 Euro bezahlen, der ebenfalls dem Verein zufließt. Diese Beträge wurden durch Beschluss des Gemeinderates im Jahr 1992 festgelegt und 2002 in Euro umgestellt.

Das Kursangebot ist in den letzten Jahren sehr vielfältig geworden. Es reicht von der zweistündigen Veranstaltung bis zur Ganztagesveranstaltung mit Verpflegung. Um die gestiegenen Kosten für die Vereine auszugleichen, sollte der Zuschussbetrag für die teilnehmenden Kinder und Betreuer  angepasst werden.

Bei Veranstaltungen mit einer Dauer von über 4 Stunden sollte der Zuschuss pro teilnehmendem Kind und pro Betreuer auf 6 Euro angehoben werden. Veranstaltungen mit einer Dauer bis zu 4 Stunden sollen künftig mit 

5 Euro bezuschusst werden. 

Die Anmeldegebühr für die Kinder bleibt unverändert.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt für die Ferienspaßaktion ab 2007 folgenden Zuschuss pro teilnehmendem Kind und Betreuer (8 Kinder = 1 Betreuer)  

Veranstaltungen bis zu 4 Stunden:     
   5,00 Euro

Veranstaltung über 4 Stunden:         
   6,00 Euro

Die Anmeldegebühr in Höhe von 50 Cent pro Kind bzw. 1 Euro bei Nachmeldung wird beibehalten.

TAGESORDNUNGSPUNKT:   11 Ö

Förderung von gemeindeübergreifenden Kindertageseinrichtungen nach § 8 KiTaG / KiTaGVO

- Information -

Mit Wirkung zum 01.01.2006 wurde die Verordnung über die Förderung von Kindertageseinrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet (KiTaGVO) in Kraft gesetzt, die auf § 8 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) beruht.

Hiernach hat auf Antrag eines freien Trägers oder einer Kommune die Gemeinde als Wohnsitzgemeinde kalenderjährlich einen platzbezogenen Zuschuss für jedes Kind aus der eigenen Gemeinde zu zahlen, das einen Kindergarten mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet dieses freien Trägers oder der Antrag stellenden Kommune besucht, sofern in der eigenen Gemeinde kein gleichwertiger Platz besteht. Für Kinder im Kindergartenalter und in einer altergemischten Kindergartengruppe betreute Schulkinder ist die Zuschusshöhe für die jeweilige Betriebs- und Betreuungsform bereits jetzt verbindlich geregelt. Für Kleinkinder ist grundsätzlich ein angemessener Kostenausgleich zu zahlen; die Verordnung enthält bereits abhängig von der wöchentlichen Betreuungszeit gestaffelte Zuschusshöhen als Richtwerte, die ab dem 1. Oktober 2010 verbindlich sind; den Gemeinden ist es freigestellt, sie bei der Bemessung eines „angemessenen Kostenausgleichs“ auch bereits vorher heranzuziehen. 

Aus der Gesetzesbegründung zu § 8 Abs. 3 KiTaG heißt es:

„Ein Kindergarten mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet liegt vor, wenn er nicht nur von Kindern aus der Standortgemeinde besucht wird. Wohnsitzgemeinde ist diejenige Gemeinde, in der das Kind seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Standortgemeinde kann gleichzeitig auch Wohnsitzgemeinde sein.

Dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern soll nach § 5 SGB VIII entsprochen werden, sofern dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Deshalb wird die Beteiligungspflicht der Wohnsitzgemeinde davon abhängig gemacht, dass ein gleichwertiger Platz in der Wohnsitzgemeinde nicht zur Verfügung steht.

Ein gleichwertiger Platz steht nicht zur Verfügung, wenn er nicht in Bezug 

· auf das pädagogische Konzept oder 

· die Betriebs- und Betreuungsform (Halbtags / Regelzeit / Verlängerte Öffnungszeit / Ganztags bzw. Kiga 3 - 6 J. / altersgemischt / integrativ)

· oder die Vereinbarkeit von Familie, Ausbildungs- bzw. Erwerbstätigkeit 

vergleichbar ist.“

Bei gemeindeübergreifenden Einrichtungen in der Trägerschaft einer Kommune können die beiden Gemeinden gem. § 8a KiTaG bezüglich eines Zuschusses auch abweichende Bedingungen eines Kostenausgleichs miteinander vereinbaren, ansonsten gilt auch hier die Regelung der KiTaG. Die Verpflichtung der Gemeinde gegenüber den freien Trägern zur Zahlung eines platzbezogenen Zuschusses gilt jedoch nach den Bestimmungen der KiTaGVO.

Bisher gab es noch keine Anträge umliegender Gemeinden auf Kostenausgleich, doch muss mit der Zeit mit solchen gerechnet werden, zumal die vorhandene Mobilität vieler Eltern es den Gemeinden nahelegen und die neuen Zuschussmöglichkeiten es ihnen erleichtern werden, die bisherige allgemein eher zurückhaltend bis restriktiv gehandhabte Aufnahme von Kindern aus anderen Gemeinden zu lockern. Schon jetzt fragen vereinzelt einheimische Eltern gezielt bei der Gemeinde an, ob ein bestimmtes Angebot in einer Umlandgemeinde von der Gemeinde den platzbezogenen Zuschuss für das eigene Kind erhalten würde.

Zurzeit besuchen ein Kindergartenkind und zwei Krippenkinder aus St. Leon-Rot das Montessori-Kinderhaus in Reilingen. Der Trägerverein hat den jeweiligen platzbezogenen Zuschuss beantragt. Sofern alle Voraussetzungen für den Zuschuss erfüllt sind und der Zuschuss zu gewähren ist, wird die Gemeinde 

- für das Kindergartenkind 
     1.320 €

- für die beiden Krippenkinder (je Kind 5.280 €)
+ 10.560 €
insgesamt                                                                                      11.880 €
jährlich aufzubringen haben.

Der neue platzbezogene Zuschuss steht grundsätzlich natürlich auch freien Trägern mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet in der eigenen Gemeinde zu, die nicht in der gemeindlichen Bedarfsplanung enthalten sind.

Aus der neuen rechtlichen Situation ergibt sich eine Schwierigkeit für die eigene gemeindliche Bedarfsplanung, die zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz zunächst auf Vollversorgung angelegt ist. Da der Gesetzgeber dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern eine hohe Priorität einräumt und damit zu rechnen ist, dass immer mehr Eltern von neuen oder anderen Angeboten in der Umgebung Gebrauch machen werden, die aufgrund der neu geregelten finanziellen Absicherung durch die Kommunen in freier Trägerschaft voraussichtlich verstärkt entstehen werden, könnten möglicherweise zumindest zeitweise Unterbelegungen unserer vorhandenen Kapazitäten bei gleichzeitiger Zahlungsverpflichtung nach außen die Folge sein. Das Maß der tatsächlichen Inanspruchnahme wird mit allen Unwägbarkeiten wieder verstärkt zur Planungsgrundlage herangezogen werden müssen. Grundsätzlich liegt für die Gemeinde der platzbezogene Zuschuss dennoch weit unter den Kosten selbst vorgehaltener bzw. bei den kath. Trägern bezuschusster Plätze.

TAGESORDNUNGSPUNKT: 
12  Ö


Übernahme des LF 8 durch Jugendfeuerwehr St. Leon

Für die Feuerwehr St. Leon wird derzeit ein Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6) als Ersatz für das über 25 Jahre alte LF 8 beschafft. Laut Aussage der Feuerwehr wird das neue Fahrzeug höher sein als das bisherige, wodurch sich das Üben der Jugendlichen an dem (neuen) Fahrzeug schwieriger gestaltet.

Auf dieser Einschätzung basiert der Vorschlag der Feuerwehrführung, das alte LF 8 nicht abzugeben, sondern der Jugendfeuerwehr zur Verfügung zu stellen, bei der an diesem Fahrzeug weiter geübt kann und die Jugendlichen dadurch auf den aktiven Dienst vorbereitet werden können.

Die Jugendfeuerwehr soll das Fahrzeug zum marktüblichen Preis von 1.500 € übernehmen.

Die Verwaltung ist der Meinung, dass diesem Vorschlag unter der Voraussetzung gefolgt werden kann, dass der Etat der Gemeinde dadurch nicht belastet wird.

Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Übernahme des LF 8 der Feuerwehr St. Leon durch deren Jugendabteilung wird zugestimmt unter der Voraussetzung, dass der Gemeindeetat durch den Kaufpreis von 1.500 Euro nicht belastet wird.

TAGESORDNUNGSPUNKT: 
13  Ö

Tausch und Beschriftung der Ortstafeln

Bei der letzten Verkehrstagfahrt wurden die Ortstafeln (Zeichen 310) angesprochen, die für St. Leon-Rot nicht einheitlich sind. Deshalb wurde beschlossen, diese durch einheitliche, neue zu ersetzen. Weiter sind die Ortstafeln zwischen den Ortsteilen wegen der zwischenzeitlich erfolgten Bebauung nicht mehr erforderlich; der Bereich wird dadurch zum innerörtlichen Bereich mit 50 km-Beschränkung. 

Auch an der Endhaltestelle Reilinger Straße werden die 70 km-Schilder durch 50 km-Beschilderung ersetzt, weil dies die Sicherheit an der Haltestelle und für die Querenden erfordert und der vorgelagerte Kreisel der Minderung der Geschwindigkeit dienen soll.

Wie in der letzten Gemeinderatssitzung angesprochen, schlägt die Verwaltung vor, die künftigen Ortstafeln nur noch mit „St. Leon-Rot“ zu versehen. Gründe sind

· durch die neue Ortsmitte ist eine zusammenhängende Bebauung entstanden, bei der kein klarer Übergang zwischen den Ortsteilen mehr gegeben ist

· für Außenstehende stellt sich unsere Gemeinde als eine Gemeinde dar

· es gibt keine doppelten Straßennamen, die die Angabe eines Ortsteils erforderlich werden ließen

Im Gemeinderat wurde vorgetragen, dass es zur Orientierung für Auswärtige besser sei, die Ortsteile zusätzlich aufzunehmen. 

Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Ortstafeln für die Gemeinde werden mit „St. Leon-Rot“ (ohne Angabe der Ortsteile) beschriftet.

TAGESORDNUNGSPUNKT:   14 Ö

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung im Gewann Läusbaum

Mit Schreiben vom _________ hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bei der Gemeinde St. Leon-Rot eine Stellungnahme zum Antrag des Herrn Roland Hermes bezüglich der Grundwassernutzung zur Feldberegnung im Gewann Läusbaum, Gemarkung St. Leon, angefordert.

Herr Hermes möchte entsprechend den vorgelegten Antragsunterlagen zur Beregnung von Feldgemüse auf einer Fläche von 12 ha, einen Grundwasserbrunnen errichten. Aus diesem Brunnen sollen von Ende Februar (evtl. Frostberegnung) bis Ende September eines Jahres ca. 12.000 m³ Grundwasser entnommen werden. Die Gemeinde St. Leon-Rot hat hierfür eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung zu erteilen. 

Gemäß §§ 4 und 5 der Wasserversorgungssatzung wird vom Anschluss- und Benutzungszwang der öffentlichen Wasserversorgung befreit, wenn dem Grundstückseigentümer oder Wasserabnehmer ein Anschluss aus besonderen Gründen, auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls, nicht zugemutet werden kann. Der beantragte Standort für den Bohrbrunnen liegt im Gewann Läusbaum in der Wasserschutzzone III A. Bedenken ergeben sich hinsichtlich steigenden Nitratwerten, bei einer intensiven, wirtschaftlichen Feldbearbeitung in der Nähe der Brunnenwasserschutzzone des Wassergewinnungszweckverbands Hardtwald. Auf die Entwicklung dieser Werte wird daher ein besonderes Augenmerk zu legen sein. Sollten sich künftig Grenzwerte ergeben, die die öffentliche Trinkwasserversorgung mit ihrer sehr guten Qualität gefährden könnten, ist eine entsprechende Überprüfung der Werte nach der SchalVO vom Grundstückseigentümer anzufordern. 

Im Jahr 2004 wurde Herrn Hermes bereits im Gewann Hermannsacker eine wasserrechtliche Genehmigung für einen Bohrbrunnen erteilt. Nach Angaben von Herrn Hermes kann dieser, aufgrund der Feldentfernung, nicht für den vorgesehenen Gemüseanbau genutzt werden. 

Zur Orientierung der beiden Standorte haben wir in der Anlage einen Plan beigefügt. 

Es wird vorgeschlagen dem Antrag auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für den beantragten Standort im Gewann Läusbaum zuzustimmen. Die entsprechenden Bedenken zur intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind gegenüber dem Landratsamt zu äußern. 

Beschlussvorschlag:

Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Wasserversorgung im Gewann Läusbaum, Flst. Nr. 6091/1, Gemarkung St. Leon wird gewährt. Sollten sich künftig für die öffentliche Wasserversorgung des WGZ Hardtwald Grenzwerte ergeben, die aus einer intensiven Landwirtschaft hervorgehen können und dadurch die Qualität der Trinkwasserversorgung gefährden, hat der Bewirtschafter der Grundstücke sich einer Prüfung der Bodenwerte zu unterziehen. 
TAGESORDNUNGSPUNKT: 15

Festschrift 850 Jahre St. Leon;  Auftragsvergabe

Anlässlich des 850-Jahr-Jubiläums soll eine Festschrift herausgegeben werden. Hierfür haben Mitglieder des Arbeitskreises Heimatgeschichte und weitere ehrenamtliche Autoren folgende Beiträge verfasst:

lfd. Nr.
Autor
Titel

1
Bürgermeister Alexander Eger
Vorwort

2
Landrat Dr. Jürgen Schütz
Grußwort

3
Kuno Schnader
850 Jahre St. Leon - Epochen auf dem Weg zur attraktiven Wohngemeinde

4
Gisela Felix
Das Bistum Speyer, das Zisterzienserkloster Maulbronn und das Kanonikerstift    

  

St. Leo

5
Gisela Felix
Das Leben der Bauern um 1150

6
Willi Steger
Fehden und Kriege durch die Jahrhunderte

7
Carmen Gehrlein
Tabak - eine Reise durch die Tabakkultur

8
Carmen Gehrlein
Die Sonderkultur Spargel 

9
Kuno Schnader
Alte Handwerksberufe in St. Leon

10
Kuno Schnader
Straßennamen mit historischem und lokalem Bezug

11
Gisela Felix
Ein Spaziergang durch St. Leon-Rot - Historische Gebäude

12
Willi Steger
Das erste Rathaus in St. Leon von 1494

13
Wilhelm Mertel
125 Jahre Kindergärten in St. Leon

14
Anette Reich
Lebendiges Heimatmuseum - Der Arbeitskreis Heimatgeschichte stellt sich vor

15
Kuno Schnader
Der Lehrer und die Römerscherben

Die Festschrift wird zwischen 100 und 140 Seiten stark werden und ca. 110 Abbildungen enthalten. Das Redaktionsteam empfiehlt eine durchgehend vierfarbige Ausführung in ansprechendem Layout. Im Haushaltsplan 2007 sind aufgrund einer Kostenschätzung durch ein angefragtes Unternehmen bei der Haushaltsplanaufstellung für die Festschrift 5.000 € eingeplant worden. Das Ergebnis der Submission ergab jedoch mittlerweile je nach Seitenumfang und Auflage (1.000 bzw. 1.500 Ex) eine Auftragssumme, die in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen kann.

Die Leistung wurde nach VOL beschränkt unter folgenden Verlagen, Druckereien und Gestaltungsbüros ausgeschrieben. 

1. Ahorn Satz + Bild GmbH, Marktstr. 53, 68789 St. Leon-Rot

2. ColorDruck Leimen, Gutenbergstr. 4, 69181 Leimen

3. done-graphics, Max-Planck-Str. 2, 68789 St. Leon-Rot

4. Druckerei u. Buchbinderei Helmut Albrecht, Opelstr. 18, 68789 St. Leon-Rot

5. Nussbaum Medien, Opelstr. 29, 68789 St. Leon-Rot

6. Weinmann GmbH, Pfälzer Ring 44, 68766 Hockenheim

7. Verlag Regionalkultur, Stettfelder Str. 11, 76698 Ubstadt-Weiher

Es gingen vier Angebote ein, die allesamt gewertet werden können (s. Anlage). Günstigster Anbieter ist die Firma done-graphics. Der Angebotspreis für 1.000 bzw. 1.500 Stück für Gestaltung, Satz und Druck beträgt 


Seiten
1000 Ex. 
1500 Ex.


einschl. Mwst.
einschl. Mwst.

  96+4
  8.010,00 €
  8.720,00 €

120+4
  9.657,00 €
10.163,00 €

144+4
10.628,00 €
11.299,00 €

Angesichts des im Vergleich zu den Grundkosten geringen Mehrpreises für 1.500 Ex. (ca. 6 %) schlägt die Verwaltung die höhere Auflage vor. Sie könnte wie folgt verwendet werden:

500 Ex. für Ehrengäste zum Festakt am 21. April 2007

400 Ex. für Jubilare als Präsente im Jubiläumsjahr

600 Ex. Verkauf gegen eine Schutzgebühr anlässlich des Festzuges am Straßenfest, im Bürgerbüro und im Heimatmuseum

Wir schlagen vor, dem preisgünstigsten Bieter den Zuschlag zu erteilen. Um den gewünschten Liefertermin in der Woche vor dem Festakt nicht zu gefährden, muss der Auftrag baldmöglichst erteilt werden. 

Der Ansatz soll im Rahmen des Haushaltes 2007 entsprechend erhöht werden bzw. die den Ansatz übersteigenden Mittel sind überplanmäßig zu genehmigen und der Deckungsreserve zu entnehmen.

Der Gemeinderat wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Im Rahmen der beschränkten Ausschreibung zur Herausgabe einer Festschrift zum 850-Jahr-Jubiläum erhält der günstigste Bieter Firma done-graphics, Max-Planck-Str. 2, St. Leon-Rot, den Auftrag zu Gestaltung, Satz und Druck von 1.500 Ex. Festschrift zum alternativen Angebotspreis je nach Umfang von 

	Seiten
	Summe 1.500 Ex. einschl. Mwst.

	  96 + 4
	  8.720,00 €

	120 + 4
	10.163,00 €

	144 + 4
	11.299,00 €


Die Mittel sind im Haushalt 2007 mit 5.000 € bereitgestellt; der Restbetrag wird überplanmäßig genehmigt und der Deckungsreserve entnommen.

: 
 

TAGESORDNUNGSPUNKT: 
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Verschiedenes; Änderung der Verkehrsführung in der Kronauer Straße

In der November-Sitzung des Gemeinderates stellte die Fraktion CDU/Junge Liste den Antrag, die Verkehrsbelastung der Kronauer Strasse zu reduzieren. Der Antrag ist als Kopie der Vorlage beigefügt.

Die Kronauer Straße ist ab der Einmündung Roter Straße durch Verkehrszeichen für Lkws über 2,8 Tonnen und Busse gesperrt. Die gleichen Zeichen beschränken den Verkehr vor Überfahrt der Brücke über den Kraichbach im Gewerbegebiet „An der Autobahn“. Diese Beschilderung kann durch die Polizei überwacht werden. 

Vom Beginn der Kronauer Straße in Fahrtrichtung Vereinsanlagen bis zur Einmündung der Mönchsbergstraße gilt auf der rechten Seite ein Haltverbot. Anwohner und Besucher sind deshalb darauf angewiesen, mit ihren Fahrzeugen auf der gegenüberliegenden Seite zu halten oder zu parken. Die Halt- oder Parkmöglichkeiten werden durch die vorhandenen Ein- bzw. Ausfahrten begrenzt. Diese Lücken sind normalerweise ausreichend für ein Ausweichen bei Gegenverkehr. Eine zusätzliche Einrichtung eines Halteverbotes und die Aufstellung von Pflanzkübeln würde ein Halten oder Parken für die Anwohner in diesem Bereich unmöglich machen. Zudem könnte eine solche Maßnahme (verbesserte Möglichkeit für das Ausweichen) die Durchfahrt durch die Kronauer Straße attraktiver und schneller machen, was man nicht unbedingt fördern sollte. 

Zum Aufstellen eines Hängebalkens als Höhenbegrenzung hat die Polizeidirektion Heidelberg eine Stellungnahme abgegeben. Das Ergebnis der Stellungnahme ist eindeutig negativ. Die Gemeindeverwaltung wird sich jedoch noch einmal mit der Polizei in Verbindung setzen. 

TAGESORDNUNGSPUNKT: 
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Wünsche und Anfragen

-/-

